
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schlüssiges Konzept zur Ermittlung der 

angemessenen Werte der Kosten für Unter-

kunft und Heizung nach den SGB II und XII für 

die Landeshauptstadt Erfurt 2025 

Amt für Soziales  



Inhaltsverzeichnis Seite  

 

 

1 Einleitung 3 

2 Datenschutz 4 

3 Grundlagen 5 

4 Konzept 10 

4.1 Ermittlung des Nachfragevolumens im preiswerten Marktsegment 10 

4.2 Abgrenzung des angemessenen Marktsegmentes auf Basis von Be-

stands- und Neuvertragsmieten 

13 

4.2.1 Grundlegende Informationen 13 

4.2.2 Bestandsmieten 15 

4.2.3 Neuvertragsmieten 17 

5 Betriebskosten 19 

6 Ermittlung der angemessenen Bruttokaltmiete 20 

7 Richtwert für angemessene Heizkosten 21 

8 Fortschreibung 22 

9 Fachbegriffe 23 

10 Abkürzungsverzeichnis 24 

11 Literaturverzeichnis 25 

12 Anlagen 27 

 



Schlüssiges Konzept 2025 3 

 

1 Einleitung 
 

Nach Rechtsprechung des Bundessozialge-

richtes ist für den örtlichen Zuständigkeits-

bereich die Referenzmiete für den relevanten 

Vergleichsraum auf der Grundlage eines 

schlüssigen Konzeptes zu ermitteln. Ziel ist 

dabei es, dass die Begrenzung der Unter-

kunftskosten auf ein angemessenes Maß 

überprüfbar und hinreichend nachvollzieh-

bar ist. Es soll sichergestellt werden, dass die 

Unterkunftskosten realitätsgerecht berech-

net werden. 

 

Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt 

füllt mit diesem Schlüssigen Konzept den un-

bestimmten Rechtsbegriff der Angemessen-

heit aus und beachtet zudem neueste Ent-

wicklungen in der Landeshauptstadt Erfurt. 

 

Die zwischenzeitlich ergangene Rechtspre-

chung der Sozialgerichtsbarkeit zum Thema 

wurde berücksichtigt. 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt ist als Kom-

mune verpflichtet, Kosten für Unterkunft und 

Heizung nach den SGB II und XII im Rahmen 

der Angemessenheit zu übernehmen.  

 

Dabei stellt die Unterkunft einen existenz-

notwendigen Bedarf im Einzelfall dar, der 

durch existenzsichernde Leistungen gedeckt 

werden muss. 

 

Die Bedarfsdeckung ist transparent, sach- 

und realitätsgerecht zu ermitteln. 

 

Mit diesem Konzept entspricht die Stadtver-

waltung Erfurt sowohl den verfassungsge-

richtlichen Vorgaben als auch der höchstrich-

terlichen Sozialrechtsprechung. 

 

Bei der Beurteilung der Angemessenheit hat 

sich die Landeshauptstadt Erfurt an dem Ge-

setzeswortlaut der §§ 22 Abs.1 S.1 SGB II bzw. 

35 Abs.1 S.1 SGB XII orientiert und unter-

scheidet einerseits zwischen den angemesse-

nen Aufwendungen für die Unterkunft und 

andererseits den angemessenen Aufwendun-

gen für Heizung. 

Von der Möglichkeit des § 22 Abs. 10 SGB II 

zur Bildung einer Gesamtangemessenheits-

grenze wurde kein Gebrauch gemacht. 

 

Im Folgenden werden die rechtlichen Grund-

lagen des Schlüssigen Konzeptes, die statisti-

sche Herleitung und Begründung der ange-

messenen Werte der Kosten für Unterkunft 

und Heizung nach den SGB II und XII, die sich 

hieraus ergebenden Schlussfolgerungen so-

wie deren Fortschreibung beschrieben. 
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2 Datenschutz 
 

Empfänger und auswertende Stelle der Da-

tenlieferungen der Mitwirkenden (vgl. Pkt. 

4.2.1) ist die Statistikstelle der Stadtverwal-

tung Erfurt. 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt hat die Möglich-

keit genutzt und per Satzung (Satzung über 

die Kommunalstatistik der Stadt Erfurt vom 

20.08.1996) eine abgeschottete Statistik-

stelle nach § 22 Thüringer Statistikgesetz 

(ThürStatG) zur Übermittlung von Einzelda-

ten eingerichtet. 

 

Durch die Abschottung der kommunalen Sta-

tistikstelle entsprechend der Datenschutzge-

setze des Bundes und des Freistaates Thürin-

gen soll eine eindeutige und für jedermann 

nachvollziehbare Trennung dieser Stelle von 

der übrigen Verwaltung sichergestellt wer-

den. 

 

Abschottung bedeutet hier organisatorische, 

personelle und räumliche Trennung der Sta-

tistikstelle von anderen Verwaltungsstellen. 

 

Die Geheimhaltung der statistischen Einzel-

angaben (§ 16 BStatG; § 17 ThürStatG) als 

spezielle Form des Datenschutzes wird 

dadurch gewährleistet.  
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3 Grundlagen 
 

Bedarfe der Kosten für Unterkunft und Hei-

zung (vgl. § 22 SGB II; § 35 SGB XII) werden in 

Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, so-

weit diese angemessen sind, übernommen. 

Die Ausgestaltung des unbestimmten 

Rechtsbegriffes der Angemessenheit, der sich 

also nur auf die Kosten für und nicht auf die 

Unterkunft selbst bezieht, obliegt den Kom-

munen. 

 

Die Bewertung der Angemessenheit in der 

Landeshauptstadt Erfurt erfolgt getrennt für 

die Kosten der Unterkunft und für die Hei-

zung zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Verwaltungspraxis. 

 

Das BSG führt in seiner Entscheidung vom 

16.05.2012 (B 4 AS 109/11 R) aus, dass zur 

Festlegung der abstrakt angemessenen Leis-

tungen für die Unterkunft zunächst die ange-

messene Wohnungsgröße und der maßgebli-

che örtliche Vergleichsraum zu ermitteln 

sind. Angemessen ist eine Wohnung weiter 

nur dann, wenn sie nach Ausstattung, Lage 

und Bausubstanz einfachen und grundlegen-

den Bedürfnissen entspricht und keinen ge-

hobenen Wohnstandard aufweist, wobei es 

genügt, dass das Produkt aus Wohnfläche 

und Standard, das sich in der Wohnungs-

miete niederschlägt, angemessen ist.  

 

Für die Landeshauptstadt Erfurt existiert ein 

einfacher Mietspiegel. 

 

In zwei zentralen Entscheidungen hat das 

BSG (B 14 AS 65/08 R, 20.08.2009 sowie 

B 4 AS 18/09, 22.09.2009) für Träger ohne 

qualifizierten Mietspiegel Vorgaben zur Er-

mittlung des abstrakt angemessenen Quad-

ratmeterpreises gemacht. 

 

Die Landeshauptstadt als Trägerin kann auf-

grund ihrer Kenntnisse der örtlichen Gege-

benheiten am ehesten einschätzen, welche 

Vorgehensweise sich für eine Erhebung der 

grundsicherungsrechtlich erheblichen Daten 

am besten eignet. Solche Ermittlungen kön-

nen sowohl auf Wohnungen aus dem Ge-

samtwohnungsbestand (einfacher, mittlerer, 

gehobener Standard) als auch auf Wohnun-

gen nur einfachen Standards abstellen, gege-

benenfalls bei "marktprägender" Stellung 

auch auf Daten ausschließlich der örtlichen 

Wohnungsbaugenossenschaften. Legt der 

Grundsicherungsträger seiner Datenerhe-

bung nur bestimmte Wohnungen zu Grunde 

(etwa ausschließlich solche des sogenannten 

einfachen Standards), muss er aber nachvoll-

ziehbar offenlegen, nach welchen Gesichts-

punkten er die Entscheidung getroffen hat.  

 

Auf Grundlage der für dieses Konzept gelie-

ferten Daten (vgl. Pkt. 4.2.1) hat sich die Lan-

deshauptstadt Erfurt für die Ermittlungen 

auf den Gesamtwohnungsbestand gestützt. 

 

Die Daten müssen, wie oben ausgeführt, ver-

gleichbar sein, damit statistisch nachvoll-

ziehbare Schlüsse gezogen werden können. 

 

Im Rahmen der Feststellung der Angemessen-

heit von Aufwendungen der Unterkunft ist 

grundsätzlich sämtlicher den Leistungsbe-

rechtigten zugänglicher Wohnraum zu be-

rücksichtigen, so etwa auch Wohnraum, bei 

dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zu-

sammenhang mit einer Förderzusage festge-

legt worden ist.  

 

Zur Festlegung der angemessenen Wohnflä-

chen ist auf die Wohnungsgrößen für Wohn-

berechtigte im sozialen Mietwohnungsbau 

abzustellen. Die Angemessenheit richtet sich 

grundsätzlich nach den Werten, die die Län-

der aufgrund § 10 Wohnraumfördergesetz 

vom 13.09.2001 festgelegt haben. 

 

Für die Landeshauptstadt Erfurt sind mithin 

die Werte, die der Freistaat Thüringen auf der 

Grundlage der Thüringer Verwaltungsvor-

schrift zu § 10 WoFG (Thüringer Verwal-

tungsvorschrift zum Vollzug der Bindungen 

geförderter Wohnungen vom 19.04.2013, 

ThürStAnz. 26/2013, 985 ff i.d.F.v. 24.09.13, 

ThürStAnz. 43/2013, S. 1667) erlassen hat, 

einschlägig. 
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Dabei ist von folgenden maximalen Wohnflä-

chen auszugehen: 
 

- 1 Person bis zu 45 m², 

- 2 Personen bis zu 60 m², 

- 3 Personen bis zu 75 m², 

- jede weitere Person bis zu 15 m². 
 

Abweichend hiervon werden für die Landes-

hauptstadt Erfurt aufgrund des überdurch-

schnittlich hohen Bedarfs für Einpersonen-

haushalte und der Anzahl sowie des Zu-

schnittes (industrielle Bauweise) betreffen-

der Wohnungen auf dem Erfurter Wohnungs-

markt für 

 

1 Person bis zu 48 m² 

 

als Wohnflächenobergrenze festgelegt. 

 

 
Tabelle 1: Anzahl der vermieteten und leeren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Abhängigkeit von 

der Wohnfläche und der Zahl der Wohnräume 

Wohnfläche 1 Raum 2 Räume 3 Räume 4 Räume 5 u. m. Räume 

bis unter 25 m² 348 81 – – – 

25 bis unter 45 m² 6.179 7.471 2.514 37 – 

45 bis unter 48 m² 196 1.907 1.048 37 – 

48 bis unter 60 m² 197 9.050 10.185 1.328 24 

60 bis unter 62 m² 14 993 4.591 1.228 18 

62 bis unter 75 m² 39 2.068 9.995 5.690 232 

75 bis unter 90 m² 32 436 3.724 5.158 1.112 

90 bis unter 105 m² 7 68 929 2.305 1.539 

über 105 m² 15 37 283 1.364 2.081 

Quelle: Endgültige Ergebnisse Zensus 2022 

 

Die Tabelle 1 zeigt den Zusammenhang zwi-

schen Wohnungsfläche und Zahl der Wohn-

räume für vermietete und leerstehende Woh-

nungen in Mehrfamilienhäusern aus den 

endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und 

Wohnungszählung 2022. Demnach gibt es in 

der Landeshauptstadt Erfurt mehr als 3.000 

Wohnungen mit 45 bis 48 Quadratmetern 

Wohnfläche. Da der Bedarf an Wohnungen 

für 1-Personenhaushalte besonders hoch ist, 

wurde die Wohnflächenobergrenze für diese 

Haushalte auf 48 Quadratmeter festgelegt. 

 

Wohnraumförderrechtliche Sonderregelun-

gen, die auf persönliche Lebensverhältnisse 

des Hilfebedürftigen Bezug nehmen, sind bei 

der Bestimmung der Wohnflächen als Teil 

der Ermittlung einer abstrakt angemessenen 

Referenzmiete im Vergleichsraum nicht zu 

berücksichtigen (BSG, B 14 AS 13/12 R, vom 

22.08.2012). 

 

Der räumliche Bezirk als Vergleichsmaßstab -  

der Vergleichsraum - (BSG, B 4 AS 30/08 R, 

vom 19.02.2009, "München I") zur Ermittlung 

des Basiswertes Nettokaltmiete pro Quadrat-

meter ist das kommunalverfassungsrechtli-

che Gebiet des Wohnorts des Hilfebedürfti-

gen, also das Stadtgebiet der Landeshaupt-

stadt Erfurt. Er ist Grundlage und Grenze für 

die Datenerhebung zur Ermittlung der ange-

messenen Miete (ThürLSG, 08.07.2015, L 4 AS 

718/14). 

 

Mit dem Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

Erfurt wurde entsprechend den Anforderun-

gen des Bundessozialgerichtes (BSG, 

B 14 AS 2/10 R, 19.10.2010) ein ausreichend 

großer Raum der Wohnbebauung festgelegt, 

der auf Grund seiner räumlichen Nähe, seiner 

Infrastruktur und insbesondere seiner ver-

kehrstechnischen Verbundenheit einen ins-

gesamt betrachtet homogenen Lebens- und 

Wohnbereich bildet.  

Im Urteil vom 19.02.2009 (B 4 AS 30/08 R) 

führt das BSG aus, dass das Aufrechterhalten 

des sozialen Umfeldes nicht bedeutet, dass 
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keinerlei Veränderungen der Wohnraumsitu-

ation stattfinden dürfen. Vielmehr sind vom 

Hilfeempfänger auch Anfahrtswege mit öf-

fentlichen Verkehrswegen hinzunehmen, wie 

sie etwa erwerbstätigen Pendlern als selbst-

verständlich zugemutet werden. 

 

Der Personennahverkehr ermöglicht ver-

kehrstechnische Verbindungen im gesamten 

Stadtgebiet, die Ortsteile sind miteinander 

vernetzt und stetig erreichbar. 

 

Nach dem Urteil des BSG vom 13.04.2011 

(B 14 AS 85/09 R) bildet die Bundeshaupt-

stadt Berlin einen einzigen Vergleichsraum. 

Für die Landeshauptstadt Erfurt bedeutet 

das im Vergleich zu Berlin einen relativ klei-

nen, homogenen Vergleichsraum.  

 

Daher führen Umzüge innerhalb des Stadtge-

bietes im Sinne der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung nicht zum Verlust des sozia-

len Umfeldes. 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt umfasst mo-

mentan eine Gesamtfläche von 26.988 ha; 

davon sind 1.378 ha Wohnbaufläche. Mit 

Stand 31.12.2024 hatte Erfurt 215.199 Ein-

wohner. 

 

Zum 31.12.2024 gab es in Erfurt laut Thürin-

ger Landesamt für Statistik insgesamt 

30.551 Wohngebäude (einschließlich Ein- 

und Zweifamilienhäuser) mit 118.554 Woh-

nungen (ohne Wohnheime; Fortschreibung 

auf Basis der endgültigen Ergebnisse der Ge-

bäude- und Wohnungszählung 2022). 

 
Tabelle 2: Bestand an Mehrfamilienhäuser (mit drei und mehr Wohnungen; keine Wohnheime) 

 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 
Anstieg  

2022-2024 

Zahl der Mehrfamilienhäuser 10.275 10.286 10.295 0,2% 

Zahl der Wohnungen 95.370 95.888 96.073 0,7% 

Wohnfläche (100 m²) 61.329 61.711 61.872 0,9% 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 

 

Aus den Veröffentlichungen des Thüringer 

Landesamtes für Statistik zum Bestand an 

Wohngebäuden auf Basis der endgültigen Er-

gebnisse der Gebäude- und Wohnungszäh-

lung 2022 (Tabelle 2) wird deutlich, dass es 

im Bereich der Mehrfamilienhäuser nur ei-

nen marginalen Zuwachs von 0,2 Prozent bei 

den Wohnungen und 0,9 Prozent bei den 

Wohnungsflächen gegeben hat. 

 

Der Rückgriff auf die Daten des Zensus 2022 

zur Ermittlung des Wohnungsgesamtbestan-

des erscheint demnach sachgerecht. Der Zen-

sus 2022 hatte das Ziel, eine möglichst ge-

naue Momentaufnahme von Basisdaten der 

Bevölkerung, zur Erwerbstätigkeit und zur 

Wohnsituation zum Stichtag 15. Mai 2022 

zu liefern (§ 1 Abs. 3 Satz 3 ZensG 2022).  

 

In der nachfolgenden Grafik wurde die Ver-

teilung der vorhandenen Wohnungen (selbst-

genutzt, vermietet und leerstehend) in Ein-, 

Zwei- und Mehrfamilienhäusern und der ver-

mieteten und leeren Wohnungen in Mehrfa-

milienhäusern nach Siedlungsstrukturtyp ge-

genübergestellt. Unabhängig vom Standard 

und von der Ausstattung sind Mietwohnun-

gen vorrangig im städtischen Siedlungs-

strukturtyp und in den Gebieten des industri-

ellen Wohnungsbaues anzutreffen. Demge-

genüber dominieren in den dörflichen Gebie-

ten Ein- und Zweifamilienhäuser, die haupt-

sächlich vom Eigentümer bzw. engen Fami-

lienangehörigen bewohnt werden.  
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Grafik 1: Verteilung der Wohnungen nach Siedlungsstrukturtyp 

Verteilung der Wohnungen nach Siedlungsstrukturtyp 

alle Wohnungen 
vermietete und leere Wohnungen in Mehrfamili-

enhäusern 

  
Quelle: Endgültige Ergebnisse Zensus 2022 

 

Mit der Anzahl der Datenlieferanten sowie 

der Anzahl der durch sie vermieteten Woh-

nungen und deren räumlicher Verteilung 

über das Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

Erfurt ist eine sogenannte "Ghettoisierung" 

ausgeschlossen. Das BSG führt in seinem Ur-

teil vom 22.09.2009 (B 4 AS 18/09) aus, dass 

es nach der Lage der Dinge ausreichend sein 

kann, die erforderlichen Daten bei den örtli-

chen Wohnungsgenossenschaften zu erhe-

ben, wenn die für die Hilfeempfänger in Be-

tracht kommenden Wohnungen zum größten 

Teil im Eigentum dieser Genossenschaften 

stehen. Weiter stellt das Gericht im Urteil 

vom 19.02.2009 (B 4 AS 30/08) fest, dass ei-

ner Ghettobildung dadurch begegnet wird, 

dass hinsichtlich der Referenzmieten zwar 

auf Mieten für "Wohnungen mit bescheide-

nem Zuschnitt" abgestellt wird, insoweit 

aber nicht einzelne, besonders herunterge-

kommene und daher "billige" Stadtteile her-

ausgegriffen werden dürfen, sondern auf die 

Durchschnittswerte des unteren Mietpreisni-

veaus im gesamten Stadtgebiet bzw. räumli-

chen Vergleichsraum abzustellen ist. In die-

sem Schlüssigen Konzept wurde entspre-

chend der Rechtsprechung der "Ghettoisie-

rung" entgegengewirkt, indem die Datener-

hebung gerade keinen gezielten Einfluss auf 

die Betrachtungsweise genommen hat und 

von vornherein Wohnungen in definierten 

Stadtteilen betrachtet, d.h. andere Stadtge-

biete ausgeschlossen hat. Die Forderung, 

dass zu der schließlich als angemessen ermit-

telten Miete Wohnungen in allen Stadtberei-

chen vorhanden sein sollten, hat das BSG ge-

rade nicht formuliert (B 4 AS 77/12 R, 

10.09.2013). 

 

Diese Ansicht bekräftigt das BSG nochmals in 

seiner Entscheidung vom 17.09.2020 (B 4 AS 

22/20 R) in der es ausführt, dass es erst recht 

für die Schlüssigkeit eines Konzeptes uner-

heblich ist, ob im Ergebnis Wohnungsange-

bote aus allen Stadtteilen in die Berechnung 

des Konzeptes eingeflossen sind. Der etwa-

ige Umstand, dass nicht in allen Stadtteilen 

Wohnungen des einfachen Standards vor-

handen sind bzw. zum Zeitpunkt der Erhe-

bung angeboten werden, stellt die Schlüssig-

keit des ermittelten Angemessenheitswertes 

nicht in Frage. 

 

Eine stärkere Verteilung der angemessenen 

Wohnungen über das Stadtgebiet wäre mit 

einer Überschreitung des einfachen Stan-

dards verbunden. Eine (deutliche) Über-

schreitung des vom BSG benannten einfa-

chen Standards würde sich indes zu Lasten 

von nicht im Leistungsbezug stehenden Mit-

bewerbern um Wohnungen einfachen Stan-

dards auswirken, und kommt daher bereits 

vor diesem Hintergrund nicht in Betracht. 

Vielmehr sind im Rahmen der Prüfung der 

Schlüssigkeit des Konzeptes die unterschied-

lichen regionalen Verhältnisse zu berücksich-

tigen, wie sie sich in Mitteldeutschland ins-

besondere aus einem großen Anteil an Woh-

nungen in sogenannter Plattenbauweise er-

geben können. Die Schlüssigkeit eines Kon-

zeptes setzt nicht voraus, dass für jeden kos-

17%

28%
56%

dörflich Plattenbau städtisch

5%

35%

60%

dörflich Plattenbau städtisch
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tenunangemessen wohnenden Leistungs-

empfänger in jedem Stadt-/Ortsteil zu jedem 

Zeitpunkt eine kostenangemessene Woh-

nung vorhanden sein muss. Erforderlich - 

aber auch ausreichend - ist vielmehr, dass un-

ter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit 

der jeweiligen regionalen Verhältnisse konti-

nuierlich ein ausreichendes Wohnungsange-

bot vorhanden ist (Sächsisches 

LSG, L 7 AS 1001/16 B ER, 19.12.2016).  

 

Eine gewisse Unter- und Überrepräsentation 

von Wohnraum im Rahmen der Mietober-

grenze in einzelnen Bereichen des Ver-

gleichsraums (z. B. in einzelnen Stadtvier-

teln), die sich im Großen und Ganzen die 

Waage hält, ist nach der Rechtsprechung 

noch hinnehmbar und Ausdruck einer norma-

len städtischen Siedlungsstruktur (LSG Bay-

ern, L 16 AS 127/10, 11.07.2012). 

Das BSG (B 4 AS  9/14 R, 18.11.2014) erklärt, 

dass im Hinblick auf die Berücksichtigung re-

gionaler Umstände keine Einwände gegen 

die Einbeziehung bestimmter Wohnungsty-

pen bestehen, die schon durch ihre Häufig-

keit als prägend für einfache, bescheidene, 

aber gleichwohl zumutbare Wohnbedürf-

nisse im Vergleichsraum angesehen werden 

können. Das Sächsische Landessozialgericht 

konkretisiert, dass es sich bei in Plattenbau-

weise errichteten Wohnungen um Woh-

nungstypen handelt, die im gesamten Frei-

staat Sachsen weit verbreitet sind und die an-

gesichts des standardisierten günstigen Zu-

schnittes dieser Wohnungen auch von Nicht-

leistungsempfängern bewohnt werden und 

die einfachen und grundlegenden Wohnbe-

dürfnissen genügen (Sächsisches LSG, 

L 7 AS 637/12, 19.12.2013). Diese Konkreti-

sierung lässt sich auf die Landeshauptstadt 

Erfurt übertragen.  
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4 Konzept 
 

Mit dem Urteil B 4 AS 18/09 R vom 

22.09.2009 hat das BSG die Anforderungen 

an ein schlüssiges Konzept vorgegeben. Au-

ßerdem wurde der Begriff „Konzept“ definiert 

und dann ergänzend festgelegt, was in die-

sem Sinne „schlüssig“ bedeutet. In der Ur-

teilsbegründung heißt es wie folgt: 

 

„Ein Konzept ist ein planmäßiges Vorgehen 

des Grundsicherungsträgers im Sinne der sys-

tematischen Ermittlung und Bewertung ge-

nereller, wenngleich orts- und zeitbedingter 

Tatsachen für sämtliche Anwendungsfälle im 

maßgeblichen Vergleichsraum und nicht nur 

ein punktuelles Vorgehen von Fall zu Fall. 

 

Schlüssig ist das Konzept, wenn es mindes-

tens die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

 

Die Datenerhebung darf ausschließlich in 

dem genau eingegrenzten und muss über den 

gesamten Vergleichsraum erfolgen (keine 

Ghettobildung). Es bedarf einer nachvollzieh-

baren Definition des Gegenstandes der Be-

obachtung, z. B. welche Art von Wohnungen 

(Differenzierung nach dem Standard der 

Wohnungen), Brutto- und Nettomiete <Ver-

gleichbarkeit>, Differenzierung nach Woh-

nungsgröße. Außerdem sind Angaben über 

den Beobachtungszeitraum, Festlegung der 

Art und Weise der Datenerhebung (Erkennt-

nisquellen, z.B. Mietspiegel), Repräsentativi-

tät des Umfangs der einbezogenen Daten, Va-

lidität der Datenerhebung, Einhaltung aner-

kannter mathematisch-statistischer Grunds-

ätze der Datenauswertung und Angaben über 

die gezogenen Schlüsse (z.B. Spannenober-

wert oder Kappungsgrenze) notwendig." 

 

Das hier verfolgte Konzept orientiert sich an 

den von Analyse & Konzepte (a & k, Bera-

tungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien 

und Tourismus mbH, 22761 Hamburg) sowie 

vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU; 

Rheinstr. 65, 64295 Darmstadt) entwickelten 

Methoden und gliedert sich in 3 Teile: 

 

1) Ermittlung des Nachfragevolumens im 

preiswerten Marktsegment 

2) Abgrenzung des angemessenen Markt-

segmentes auf Basis von Bestands- und 

Neuvertragsmieten 

3) Ermittlung Betriebs- und Heizkosten 

 

4.1 Ermittlung des Nachfragevolumens im preiswerten Marktsegment 
 

Entsprechend den Ausführungen des BSG ist 

eine Wohnung nur dann als angemessen an-

zusehen, wenn sie nach Ausstattung, Lage 

und Bausubstanz einfachen und grundlegen-

den Bedürfnissen entspricht und keinen ge-

hobenen Wohnstandard aufweist. 

 

Eine Legaldefinition des einfachen Stan-

dards wurde bisher noch nicht entwickelt. 

 

Daher erfolgt eine Herleitung dieses Stan-

dards über die Miethöhe, da davon ausgegan-

gen werden kann, dass sich dieser im Miet-

preis niederschlägt und im lokalen Erfurter 

Wohnungsmarkt über preisgünstige Woh-

nungen widerspiegelt. Somit wird angenom-

men, dass wohnwerterhöhende Merkmale ei-

ner Wohnung zu einem vergleichsweise hö-

heren Grundmietpreis führen. Diese An-

nahme wird grundsätzlich durch die Recht-

sprechung nicht in Frage gestellt. Im Kalt-

mietzins spiegeln sich alle Wohnwertmerk-

male als mietpreisbestimmende Faktoren. Es 

entfällt damit die Notwendigkeit, ein will-

kürlich ausgewähltes Wohnungsmerkmal als 

Maßstab für das einfache Segment oder die 

Referenzgruppe herauszugreifen. 

 

Diese Vorgehensweise hat das Landessozial-

gericht Rheinland-Pfalz im Urteil (L 3 AS 

137/14) vom 29.11.2016 bestätigt. 

 

Nicht nur Bedarfsgemeinschaften nach dem 

SGB II und XII sind Nachfrager nach preis-

günstigem Wohnraum. Mit ihnen konkurrie-

ren auch Leistungsempfänger nach dem 

Wohngeldgesetz (WoGG) und dem Asylbe-

werberleistungsgesetz (AsylbLG). Wohnun-

gen des einfachen Standards werden des 

Weiteren von Haushalten nachgefragt, die 

über geringes Einkommen verfügen. 

 

Entsprechend der Empfehlung des vormali-

gen Bundesministeriums für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung in Heft 142 "Kosten 

der Unterkunft und Wohnungsmärkte" (Ber-

lin, 2009) kann die unbekannte Zahl der 

Nachfrager ermittelt werden, indem von der 

Gesamtzahl der Haushalte (geordnet nach 

Personengröße) der Gebietskörperschaft die 

Transferleistungs- und Wohngeldempfänger 
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in Abzug gebracht werden; die ermittelte Dif-

ferenz mit einem Prozentsatz Niedrigein-

kommensbezieher multipliziert wird, auf das 

so ermittelte Produkt die Transferleistungs- 

und Wohngeldempfänger addiert werden 

und hernach der prozentuale Anteil an der 

Zahl der Gesamthaushalte der Gebietskörper-

schaft ermittelt wird. 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt hat sich dafür 

entschieden, der Empfehlung des vormaligen 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung in Heft 142 "Kosten der 

Unterkunft und Wohnungsmärkte" (Berlin, 

2009) zu folgen, die entsprechende Formel 

aber unter Berücksichtigung und Auswertung 

neuer Literatur und damit verbunden neuer 

Erkenntnisse umzusetzen. 

 

In der Empfehlung wird dargestellt, dass bun-

desweit rund 9 % aller Haushalte zur Gruppe 

der Niedriglohnbezieher ohne Transferleis-

tungsbezug einschließlich Wohngeldemp-

fängern zählen (a. a. O. S. 87) und diese Zahl 

als Ausgangsbasis der Nachfragerhaushalte 

zur weiteren Berechnung genutzt werden 

könne. 

 

Eine Verwendung der genannten Prozent-

sätze erscheint aufgrund des Zeitpunktes der 

Ermittlungen der angegebenen Werte sowie 

örtlicher Gegebenheiten nicht angezeigt. 

 

Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt 

Erfurt berechnet nunmehr die Nachfrager-

gruppe unter Zuhilfenahme des Anteils der 

sozialversicherungspflichtig Vollzeitbe-

schäftigten der Kerngruppe am Wohnort im 

Alter von 15 bis unter 65 Jahren im unteren 

Entgeltbereich. Dieser Anteil beträgt zum 

Stichtag 31.12.2024 für Erfurt bezogen auf 

die gesamte Bundesrepublik Deutschland 

23,8 Prozent. Grundlage für diese Aussage 

ist eine Sonderauswertung der Bundesagen-

tur für Arbeit mit Stand Dezember 2024. 

 

Die BBSR-Online-Publikation Nr. 08/2015 

"Wohnsituation und Wohnkosten von Haus-

halten im Niedrigeinkommensbereich" (Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung, Bonn, 2015) geht davon aus, 

dass 50 % der Haushalte im Niedrigeinkom-

mensbereich Transferleistungen beziehen. In 

der Publikation wird zugleich festgestellt, 

dass der Transferleistungsbereich nicht grö-

ßer als der Niedrigeinkommensbereich sei. 

 

Da es sich bei dieser Zahl trotzdem nur um 

eine Näherung handelt, wird der Anteil der 

Nachfragerhaushalte (inklusive Transferleis-

tungs-, Wohngeldempfänger und Asylbewer-

berleistungsgesetzempfänger) mit einem Si-

cherheitsaufschlag von 10 % versehen. Die 

Berechnungsformel ist in Grafik 2 darge-

stellt. 

 
Grafik 2: Formel zur Berechnung der Nachfragerhaushalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,8% * Zahl der Haushalte    = HH im unteren Entgeltbereich 

 

50% * Zahl der HH im Niedriglohnbereich = HH im Niedriglohnbereich ohne Leis-

tungsbezug 

 

    HH im NLB ohne Leistungsbezug 

+ Transferleistungsempfängerhaushalte 

+ Wohngeldempfängerhaushalte 

+ Asylbewerberleistungsgesetzempfängerhaushalte = Zahl der Nachfragerhaushalte ohne Si-

cherheitsaufschlag 

 

10% * Zahl der NFHH ohne Aufschlag   = Zahl der Nachfragerhaushalte 

 

 

Anwendung im Schlüssigen Konzept
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Aus Daten des Amtes für Soziales wurden die 

Empfänger von Sozialleistungen zum Stich- 

tag 31.12.2024 nach Haushaltsgrößen ermit-

telt. 

 
Tabelle 3: Zahl der Empfänger von Sozialleistungen zum 31.12.2024 in der Landeshauptstadt Erfurt  

 

1-Perso-

nen-haus-

halt 

2-Personen-

haushalt 

3-Personen-

haushalt 

4 und mehr 

Personen-

haushalt 

alle  

Haushalte 

Bedarfsgemeinschaften (SGB II) 4.428 1.443 857 972 7.700 

Wohngeldempfänger  

(ohne Heimbewohner) 
2.946 760 431 832 4.969 

Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 548 158 24 16 746 

Grundsicherung (SGB XII) 2.082 628 24 19 2.753 

Haushalte nach Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG) 
757 67 42 54 920 

Summe 10.761 3.056 1.378 1.893 17.088 

Quelle: Amt für Soziales, Bundesagentur für Arbeit 

Stand: 31.12.2024 

 

Diese Empfänger von Sozialleistungen wie-

derum wurden ins Verhältnis gesetzt zur Zahl 

der Haushalte in den einzelnen Größengrup-

penklassen. Die Zahl der Haushalte wurde an-

hand des Modells der Haushaltegenerierung 

auf Basis der im Melderegister gemeldeten 

Bürger zum 31.12.2024 ermittelt.  

 
Tabelle 4: Berechnung des Anteils der Nachfrager nach preiswertem Wohnraum zum 31.12.2024 in der 

Landeshauptstadt Erfurt  

 
1-Personen-

haushalt 

2-Personen-

haushalt 

3-Personen-

haushalt 

4 und mehr 

Personen-

haushalt 

alle  

Haushalte 

Haushalte nach HHGen* 58.402 34.047 12.327 10.258 115.034 

23,8 % untere Entgeltgruppe 13.900 8.103 2.934 2.441 27.378 

darunter 50% ohne  

Transferleistungen  
6.950 4.052 1.467 1.221 13.689 

Empfänger von Sozialleistungen 10.761 3.056 1.378 1.893 17.088 

Nachfrager insgesamt 17.711 7.108 2.845 3.114 30.777 

Anteil der Nachfrager 30,3 20,9 23,1 30,4 26,8 

mit Sicherheitsaufschlag von 10 % 33,4 23,0 25,4 33,4 29,4 

*Hauptwohnsitzer, ohne Heime und Anstalten 

Quelle: Melderegister, Haushaltegenerierung 
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4.2 Abgrenzung des angemessenen Marktsegmentes auf Basis von Be-

stands- und Neuvertragsmieten 
 

4.2.1 Grundlegende Informationen 
 

Für die Datenerhebung kommen nicht nur die 

Daten von tatsächlich am Markt angebote-

nen Wohnungen in Betracht, sondern auch 

von bereits vermieteten Wohnungen (BSG-

Urteil vom 19.2.2009 - B 4 AS 30/08 R).  

 

Deshalb wurde unter Zugrundelegung einer 

durch die Stadtverwaltung Erfurt entwickel-

ten Matrix eine Datenerhebung zu vermiete-

ten Wohnungen durchgeführt. 

  

Beteiligt an der Datenlieferung waren die im 

Verband der Thüringer Wohnungs- und Im-

mobilienwirtschaft e. V. (vtw) organsierten 

Erfurter Wohnungsunternehmen 

KoWo mbH, 

Wohnungsbaugenossenschaft "Einheit", 

Wohnungsbaugenossenschaft "Erfurt", 

Wohnungsbaugenossenschaft "Zukunft", 

Wohnungsbaugenossenschaft "Borntal"  

sowie 

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossen-

schaft Erfurter Spar- und Bauverein eG 

und private Vermieter, 

darunter die  

TAG AG  

immokontur GmbH & Co. KG. 

 

Weiterhin wurde auf Daten des Amtes für 

Soziales sowie des Jobcenters g. E. zurückge-

griffen. 

 

Die Matrix beinhaltete folgende Einzelfakto-

ren: 

- Adresse 

- Gebäudetyp  

- Wohnfläche der einzelnen Wohnungen 

(WE)  

- Raumzahl (nur Wohnräume) 

- Grundmiete (EURO/Monat)  

- Betriebskosten kalt absolut/Monat inkl. 

Kaltwasser (Vorauszahlungshöhe zum 

01.01.2025) 

- Heizkosten inkl. Warmwasser abso-

lut/Monat (Vorauszahlungshöhe zum 

01.01.2025)  

- Vertragsbeginn/letzte Mietänderung  

- Leerstand bzw. Ende des letzten Mietver-

hältnisses seit (nur Einzelwohnungen, 

kein struktureller Leerstand wegen Vor-

bereitung des Abrisses o.ä.) 

- Sanierungsstand entsprechend Miet-

spiegel. 

Allgemein erfolgte eine Mitteilung, ob nach 

erfolgter Umlageabrechnung eine generelle 

Anpassung der jeweiligen Vorauszahlungen 

in Abhängigkeit von welchen Faktoren (Nach-

zahlungshöhe, bekannte Preissteigerungen, 

usw.) erfolgt. 

 

Insgesamt wurden von den Unternehmen Da-

ten zu 39.360 Wohnungen geliefert. Nicht zu 

berücksichtigen ist nach der Rechtsprechung 

des BSG (22.09.2009, B 4 AS 18/09 R) Wohn-

raum, dessen Miete keinen zuverlässigen 

Aufschluss über die örtlichen Gegebenheiten 

bringen kann. 141 Wohnungen mit einem öf-

fentlich-rechtlichen Mietverhältnis wurden 

nicht einbezogen. Außerdem 688 Daten-

sätze, bei denen keine Grundmiete angege-

ben war. Für die weiteren Berechnungen 

standen damit 38.531 Datensätze zur Verfü-

gung. 

 

Es wurden 15 Datensätze für Wohnungen mit 

einer Wohnfläche unter 25 m² vernachlässigt 

(BSG vom 18.11.2014; B 4 AS 9/14 R). Zwar ist 

nicht auszuschließen, dass aufgrund der 

Wohnkosten-Progression kleinere Wohnun-

gen höhere Quadratmeterpreise aufweisen 

als größere Wohnungen. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass es durch die Festlegung der 

Mindestgröße nicht zu einer Verfälschung 

der Datengrundlage und damit des Ergebnis-

ses der Erhebung kommt. Vielmehr würde an-

dernfalls die Gefahr bestehen, dass die Ergeb-

nisse nach der Produkttheorie nach oben ver-

zerrt werden, wenn die hohen Quadratmeter-

preise für sehr kleine Wohnungen mit der 

maximalen Wohnfläche multipliziert wür-

den (ThürLSG, 08.07.2015, L 4 AS 718/14, 

analog Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 

L 3 AS 137/14, 29.11.2016).  

 

Damit ist die Datenerhebung valide. Konkret 

bedeutet dies im Rahmen der Prüfung der 

Schlüssigkeit der Ermittlung der angemesse-

nen Kosten für Unterkunft, dass ein breites 

Spektrum der Mietwohnungen in die Daten-

erhebung Eingang gefunden haben muss, wo-

bei Wohnraum, der keinen Aufschluss über 

die örtlichen Gegebenheiten gibt, …, unbe-

rücksichtigt bleiben muss (Piepenstock in: 

Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 

4. Aufl. 2015, § 22 Rn. 99) vgl. ThürLSG, 

08.07.2015, L 4 AS 718/14.    
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Tabelle 5: Vertragsbeginn der von den Vermietern übermittelten Mietverträge 

Vertragsabschluss bis 31.12.2018 
ab 01.01.2019 

bis 30.06.2024 

ab 01.07.2024 

bis 01.01.2025 
ab 02.01.2025 

Leerstand/ 

ohne Angaben 

Anzahl der Datensätze 16.480 19.569 2.390 77 688 

Quelle: von den Vermietern übermittelte Daten 

 

Die Vertragslaufzeiten der nicht ausgeschlos-

senen Wohnungsmietverträge sind der Ta-

belle 5 zu entnehmen. Mietverträge mit einer 

Gültigkeit nach dem 01.01.2025 wurden 

nicht berücksichtigt (77 Datensätze). Bei 688 

Datensätzen war kein Vertragsbeginn ange-

geben bzw. diese Wohnungen waren zum 

01.01.2025 nicht vermietet. Diese Datens-

ätze wurden ebenfalls nicht in die Berech-

nung integriert.  

 

Damit standen insgesamt 38.439 auswert-

bare Datensätze zur Verfügung.  

 

Das sind einerseits 21.959 Datensätze von 

zwischen 01.01.2019 und 01.01.2025 ge-

schlossenen Mietverträgen, d.h. die in dem 

für den Mietspiegel relevanten Zeitraum von 

sechs Jahren abgeschlossen wurden, und an-

dererseits 16.480 vorher abgeschlossene Ver-

träge. Um die Fallzahl zu erhöhen, wurden 

auch diese älteren Verträge in die Berech-

nung einbezogen.  

 

Zur Berechnung der Bestandsmieten wurden 

36.049 Datensätze (19.569 plus 16.480 Da-

tensätze) herangezogen, deren Vertragsbe-

ginn vor dem 01.07.2024 lag. 

 

Zur Berechnung der Neuvertragsabschlüsse 

wurden ausschließlich die 2.390 Datensätze 

berücksichtigt, deren Mietverträge zwischen 

dem 01.07.2024 und dem 01.01.2025 abge-

schlossen wurden.  

 

Für die nachfolgenden Betrachtungen wur-

den demnach Datensätze mit folgenden Be-

dingungen berücksichtigt: 

 

- Wohnfläche 25 m² und größer 

- Vertragsabschluss bis einschließlich 

01.01.2025 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt im Vergleich 

die Zahl der Erfurter Wohnungen in Mehrfa-

milienhäusern (vermietete oder leere Woh-

nungen mit einer Wohnfläche 25 m² und grö-

ßer) laut Zensus 2022 zu den 38.439 in die 

Berechnung einbezogenen Datensätze der 

Wohnungsunternehmen. 
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Grafik 3: Vergleich der Zahl der Wohnungen laut Zensus mit den in die Berechnung einbezogenen Woh-

nungen der Wohnungsunternehmen 

 
Quelle: Endgültige Ergebnisse des Zensus 2022 

von den Vermietern übermittelte Daten für SchlüKo 2025 

 

4.2.2 Bestandsmieten 
 
Tabelle 6: Anzahl der insgesamt in die Berechnungen einbezogenen Wohnungen nach Wohnungsgröße 

Wohnfläche bis 48 m² 
über 48 bis  

60 m² 

über 60 bis  

75 m² 
über 75 m² insgesamt 

Anzahl Bestandsverträge 12.001 10.848 9.858 3.342 36.049 

Quelle: von den Vermietern übermittelte Daten 

 

Die Heranziehung von Bestandsmieten dient 

vor dem Hintergrund deren tendenziell nied-

rigeren Höhe nicht zuletzt der Vermeidung 

von Mietpreis erhöhenden Wirkungen und 

bildet den (aktuellen) örtlichen Wohnungs-

markt realitätsgerecht ab, in dem das Miet-

preisniveau des maßgeblichen Teilwoh-

nungsmarktes nicht allein durch Neuver-

tragsmieten bestimmt wird. Es handelt sich 

insoweit nicht um Daten geringerer Qualität, 

um auf die Verhältnisse des aktuellen Woh-

nungsmarkts zu schließen, sondern um aktu-

ell im Erhebungszeitraum fällige Mieten 

(BSG, B 14 AS 34/19 R vom 03.09.2020). 

 

Mit der nach den oben genannten Kriterien 

bereinigten Datenlieferung sowie unter Ab-

zug der Wohnungen mit Neuvertragsmieten 

(siehe Punkt 4.2.2) stehen 36.049 Datensätze 

von Bestandsmieten zur Verfügung. Bei ei-

nem Wohnungsbestand von 85.500 leeren 

und vermieteten Wohnungen in Mehrfamili-

enhäusern in der Landeshauptstadt Erfurt 

(Endgültiges Ergebnis Zensus 2022) sind die 

Vorgaben des BSG, 10 % des regional in Be-

tracht zu ziehenden Wohnungsbestandes 

auszuwerten (B 14/7b AS 44/06, 18.06.2008), 

mit 42,2 Prozent deutlich erfüllt. 

 

Das Verhältnis zwischen der Gesamtzahl der 

Nachfragenden nach preiswertem Wohn-

raum und der Anzahl der für diese zur Verfü-

gung stehenden Wohnungen bildet die Ab-

grenzung des angemessenen Marktsegmen-

tes. Für jede Wohnungsgrößenklasse wurde 

eine Extremwertkappung vorgenommen. Bei 

Extremwerten handelt es sich um Mietwerte, 

die sich signifikant von anderen Werten des 

Tabellenfeldes unterscheiden und deshalb 

nicht in die Auswertung einbezogen werden 

sollen (Ausreißer). Als Grenzwert für diese 

Ausreißer wurde das 2,5- bzw. 97,5 -%-

Perzentil festgelegt, d.h. jeweils 2,5 Prozent 

der untersten und obersten Mietwerte der 

entsprechenden Wohnungsgrößenklasse 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

bis 48 über 48 bis 60 über 60 bis 75 über 75 bis 90 über 90

Zahl der Wohnungen

Wohnfläche in m²

Vergleich der Anzahl der laut Zensus vorhandenen mit den in die 

Berechnung des SchlüKo einbezogenen Wohnungen

laut Zensus 2022 vorhandene Wohnungen ausgewertete Wohnungen 2025
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wurden nicht in die Berechnungen einbezo-

gen. Mit den übrigen Werten erfolgt die Er-

mittlung des Grenzwertes für die Angemes-

senheit.  

 

Die nach den festgelegten Wohnflächenober-

grenzen (siehe Punkt 3) klassifizierten Woh-

nungen werden innerhalb ihrer Gruppe auf-

steigend nach der Grundmiete (€ je m²) sor-

tiert und der Anzahl der Nachfragerhaushalte 

bis zum hinreichenden Deckungsgrad des Be-

darfs (z. B. bei Wohnungen bis 48 m² sind es 

33,4 % von 12.001 Datensätzen) gegenüber-

gestellt. An dieser Stelle wird der angemes-

sene Mietwert festgestellt (für das Beispiel 

25 bis 48 m² beträgt der angemessene Wert 

5,79 €). Damit ist eine genügende Versor-

gung gesichert. Der Anteil der Nachfrage-

haushalte ergibt sich aus den Berechnungen 

im Punkt 4.1 (siehe Tabelle 4). 
 

Tabelle 7: Statistische Angaben zu den in die Berechnungen einbezogenen Wohnungen und Grenzwert 

der vorläufig angemessenen Grundmiete nach Wohnungsgröße 

Wohnfläche Anzahl1) 
Zahl der 

Ausreißer2) 

Minimaler 

Wert3) 

Maximaler 

Wert3) 

Anteil Nach-

frager4) 

Grenzwert der 

Angemessenheit 

25 bis 48 m² 12.001 576 4,81 € 7,67 € 33,4% 5,79 € 

über 48 bis 60 m² 10.848 523 4,77 € 7,76 € 23,0% 5,35 € 

über 60 bis 75 m² 9.858 453 4,47 € 7,60 € 25,4% 5,29 € 

über 75 m² 3.342 164 4,21 € 9,00 € 33,4% 5,15 € 

1) vor dem 01.07.2024 abgeschlossene Mietverträge 

2) Anzahl der Datensätze, die jeweils als untere und obere Extremwerte abgeschnitten wurden 

3) minimale bzw. maximale Werte der Grundmiete je Quadratmeter innerhalb des 95-%-Bereiches 

4) Anteil der Nachfrager (incl. Aufschlag von 10 Prozent) 

 
Grafik 4: Statistische Werte der Bestandsmieten für unterschiedliche Wohnflächen 

 

 

Quelle: von den Vermietern übermittelte Daten 

 

In der Grafik 4 sind die ermittelten Werte zu-

sammengefasst dargestellt.  

 

Der senkrechte Strich stellt die Spannbreite 

der in die Auswertung einbezogenen Mieten 

dar (z. B. für Wohnungen bis 48 m²  

von 4,81 bis 7,67 €/m²). Der Kasten mit der 

dünnen Umrandung dokumentiert die Miet-

spanne für die Hälfte aller ausgewerteten 

Wohnungen, z. B. Wohnungen bis 48 m² von 

5,64 bis 6,50 €/m². Die dicke rote Linie oben 

stellt den Median der Mieten dar, d.h. genau 

der Mietwert, der der Hälfte der in die Berech-

nung aufgenommenen Mieten entspricht. 

Für Wohnungen bis 48 m² liegt er bei  

6,05 €/m². 

€4,00 

€5,00 

€6,00 

€7,00 

€8,00 

€9,00 

€10,00 

25 bis 48 m² über 48 bis 60 m² über 60 bis 75 m² über 75 m²

Grundmiete in €

Wohnungsfläche in m²

Bestandsmietverträge
(Perzentile der Grundmiete/m² ohne Ausreißer)
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4.2.3 Neuvertragsmieten 
 

Mit der Auswertung der Neuvertragsmieten 

im Zeitraum vom 01.07.2024 bis einschließ-

lich 01.01.2025 soll überprüft werden, ob die 

aus den Bestandsmieten ermittelten ange-

messenen Werte der Nettokaltmieten ausrei-

chend sind, um auf dem Erfurter Wohnungs-

markt verfügbaren Wohnraum auch tatsäch-

lich anmieten zu können. 

Dazu wurden die gelieferten Datensätze der 

unter Punkt 4.2.1 benannten Wohnungsun-

ternehmen ausgewertet. Unter den genann-

ten Bedingungen (Punkt 4.2.1) verbleiben 

2.390 Datensätze für die Auswertung. 

 
Tabelle 8: Zahl der in sechs Monaten abgeschlossenen Neuverträge  

Wohnfläche bis 48 m² 
über 48 bis  

60 m² 

über 60 bis  

75 m² 
über 75 m² insgesamt 

Anzahl Neuverträge 1.027 623 568 172 2.390 

Quelle: von den Vermietern übermittelte Daten 

 
Grafik 5: Statistische Werte der Neuvertragsmieten für unterschiedliche Wohnflächen 

 

 
Quelle: von den Vermietern übermittelte Daten 

 

Die Grafik 5 kann entsprechend der Grafik 4 

interpretiert werden. Der Rückgriff auf Neu-

vertragsmieten erlaubt sich, da diese im Ge-

gensatz zu Angebotsmieten die reale Woh-

nungsmarktsituation abbilden. 

 

"Neuvertragsmieten werden zeitpunktbezo-

gen erhoben. Es handelt sich hierbei um Be-

standsmieten, jedoch nur solche, die inner-

halb eines bestimmten Zeitraumes vor dem 

Erhebungsstichtag abgeschlossen wurden. 

(…) Neuvertragsmieten bilden die tatsächlich 

gezahlte Miete ab und geben damit Auskunft 

über das aktuelle Mietniveau am Wohnungs-

markt." (Deutscher Verein für öffentliche und 

private Fürsorge e. V. (DV) "Empfehlungen 

des Deutschen Vereines zur Herleitung exis-

tenzsichernder Leistungen zur Deckung der 

Unterkunftsbedarfe im SGB II und XII" (Berlin, 

September 2017)). 

Die Neuvertragsmieten stellen eine Teil-

menge aller Bestandsmieten dar und weisen 

im Segment der einfachen Wohnungen nur 

einen geringen Unterscheid zu den Ange-

botsmieten auf (LSG NS-B, Urteil vom 

16.12.2015, L 15 AS 159/14). 
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Auch das ThürLSG hat in seinem Urteil vom 

08.07.2015 (L 4 AS 718/14) nicht bean-

standet, dass zur Ermittlung der angemesse-

nen Bruttokaltmiete auf den Datenbestand 

der Bestandsmieten zurückgegriffen und die 

Angebotsmieten bei der Bestimmung dieser 

Werte außen vorgelassen werden können. 

 

Das entsprechende höchstrichterliche Urteil 

(BSG, B 14 AS 65/09, 19.10.2010), auf das sich 

das ThürLSG bezieht, führt aus, dass die hin-

ter einem Mietspiegel liegenden Daten 

grundsätzlich geeignet sind, auch grundsi-

cherungsrechtliche Angemessenheitsgren-

zen zu bestimmen. Damit ist die Konsequenz 

verknüpft, dass dann keine Angebotsmieten 

in die Datenerhebung einfließen müssen. 

 

Auch geht das BSG (B 14 AS 33/08 R, 

02.07.2009) davon aus, dass Angebote (An-

zeigen aus Internetportalen, Anzeigenblät-

ter, Angebote örtlicher Wohnungsunterneh-

men), die keine Angaben zu Wohnwertmerk-

malen beinhalten, unbrauchbar sind (Hohm, 

GK zu § 22 SGB II, Rz. 124).  

 

Der "Wohnungsmarktbericht Thüringen" 

(ehem. Thüringer Ministerium für Bau, Lan-

desentwicklung und Verkehr, Erfurt, 2012) 

stellt fest, dass viele Wohnungen von größe-

ren Wohnungsunternehmen nicht öffentlich 

inseriert werden.  

Dieser Auffassung folgt der 2. Thüringer 

Wohnungsmarktbericht (2019), der fest-

stellt, dass preisgünstige Wohnungen von 

kommunalen und genossenschaftlichen 

Wohnungsunternehmen in eher hochpreisi-

gen Regionen teilweise kaum offiziell inse-

riert werden müssen. 

 

Für Satzungen sieht der Gesetzgeber nach 

§ 22 c Abs. 1 S.3 SGB II ebenfalls vor, dass 

Neuvertrags- neben Bestandsmieten in die 

Auswertung einfließen müssen. 

 

Erst wenn keine ausreichende Datengrund-

lage vorhanden wäre, wird durch den Deut-

schen Verein für öffentliche und private Für-

sorge e. V. (DV) empfohlen, die Angebotsmie-

ten als Näherung für Neuvertragsmieten ein-

zubeziehen. 

 

Legt man die in § 558 Abs. 2 BGB vorgeschrie-

bene Frist zu Grunde, werden abgeschlossene 

Neuvertragsmieten der letzten sechs Jahre 

vor dem Stichtag zur Mietspiegelerstellung 

ausgewertet. 

 

Die Stadtverwaltung Erfurt hat sich zu Guns-

ten der Leistungsempfänger gegen den oben 

erwähnten Zeitraum entschieden, da auf-

grund der Aktualität der betrachteten Neu-

vertragsmieten die dämpfende Wirkung der 

Sechs-Jahres-Frist auf die angemessene Miet-

preisgrenze ausgeschlossen wird. 

 

Nach Auswertung der Daten ergibt sich fol-

gendes Bild: 

 

 

 

 

 
Tabelle 9: Berechnung der Angemessenheitsgrenze für Neuvertragsmieten 

Wohnfläche Anzahl1) 
Zahl der 

Ausreißer2) 

Minimaler 

Wert3) 

Maximaler 

Wert3) 

Anteil Nach-

frager4) 

Grenzwert der 

Angemessenheit 

25 bis 48 m² 1027 49 5,51 € 8,21 € 33,4% 6,30 € 

über 48 bis 60 m² 623 28 5,19 € 8,40 € 23,0% 6,00 € 

über 60 bis 75 m² 568 29 4,70 € 8,06 € 25,4% 5,80 € 

über 75 m² 172 10 4,68 € 8,00 € 33,4% 5,52 € 

1) zwischen 01.07.2024 und 01.01.2025 abgeschlossene Mietverträge 

2) Anzahl der Datensätze, die jeweils als untere und obere Extremwerte abgeschnitten wurden 

3) minimale bzw. maximale Werte der Grundmiete je Quadratmeter innerhalb des 95-%-Bereiches  

4) Anteil der Nachfrager (incl. Aufschlag von 10 Prozent) 

 

Die Grenzwerte der Angemessenheit über-

schreiten in allen Wohnungsgrößenklassen 

die unter Punkt 4.2.2 ermittelten Angemes-

senheitsgrenzen der Bestandsmieten.  

 

Das hat zur Folge, dass die weitere Ermitt-

lung der Angemessenheit mit den ermittel-

ten Werten der angemessenen Neuvertrags-

mieten vorgenommen wird 
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Tabelle 10: Endgültige Angemessenheit  

 Wohnungsgröße 
Angemessenheit Netto-

kaltmieten/m² 

Maximal angemessene 

Nettokaltmiete 

1 25 bis 48 m² 6,30 €/m² 302,40 € 

2 über 48 bis 60 m² 6,00 €/m² 360,00 € 

3 über 60 bis 75 m² 5,80 € m² 435,00 € 

4 über 75 bis 90 m² 5,52 €/m² 496,80 € 

 

 

5 Betriebskosten 
 

Entsprechend des Urteils des BSG vom 

19.10.2010 (B 14 AS 50/10 R) "…erscheint es 

zulässig, zur Erstellung eines Konzepts auf 

bereits vorliegende Daten aus Betriebskos-

tenübersichten zurückzugreifen, im Aus-

gangspunkt allerdings auf örtliche Übersich-

ten und insoweit auf die sich daraus ergeben-

den Durchschnittswerte. …. Eine weiterge-

hende Gewichtung scheint dagegen nicht 

notwendig, da nicht erkennbar ist, welche zu-

verlässigen (weitergehenden) Aussagen sich 

hieraus ableiten lassen sollten." 

 

Das BSG führt in seiner Entscheidung vom 

17.09.2020 (B 4 AS 22/20 R) aus, dass zur Ver-

meidung von Zirkelschlüssen die Zugrunde-

legung von Durchschnittswerten oder des 

Medians eine Datenerhebung auf dem ge-

samten Wohnungsmarkt voraussetzt. Diese 

Voraussetzung ist hier erfüllt.  

 

Die Ermittlung der angemessenen Betriebs-

kosten erfolgt über die aktuellen Betriebs-

kostenvorauszahlungen, da diese gegenüber 

den tatsächlichen Betriebskostenabrechnun-

gen den Vorteil der Aktualität besitzen. Be-

triebskostenabrechnungen beziehen sich 

stets auf einen abgelaufenen Zeitraum. Zwi-

schenzeitliche Preissteigerungen bzw. Ge-

bührenerhöhungen werden nicht berücksich-

tigt; durch den Vermieter bei Kenntnis aber 

in die festgelegten Vorauszahlungen vorab 

einberechnet. 

 

Für die Ermittlung der angemessenen Be-

triebskosten wurden wiederum die von den 

Wohnungsunternehmen gelieferten Daten 

herangezogen. Bei der nachfolgenden Be-

rechnung wurden die Betriebskosten aller bis 

einschließlich 01.01.2025 abgeschlossenen 

Mietverträge ausgewertet. Allerdings konn-

ten 189 Datensätze wegen nicht oder fehler-

haft angegebener Betriebskosten bei der Be-

rechnung nicht berücksichtigt werden. Da-

mit standen insgesamt 38.250 Datensätze 

zur Verfügung. Wie bei den Betrachtungen 

zur Nettokaltmiete sollen auch hier die Ext-

remwerte nicht berücksichtigt werden. Des-

halb wurden jeweils nur die Werte innerhalb 

der 2,5- und 97,5-%-Perzentile in die Auswer-

tung einbezogen. Die Zahl der Ausreißer in 

Tabelle 11 gibt an, wie viele Datensätze je-

weils im unteren und oberen Bereich als Ext-

remwerte gestrichen wurden. Von den ver-

bleibenden Werten wurde dann der arithme-

tische Mittelwert errechnet. 

 

Damit ergeben sich nachfolgende angemes-

sene Werte für kalte Betriebskosten entspre-

chend der Betriebskostenverordnung (BetrKV 

vom 25.11.2003, BGBl I 2346): 
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Tabelle 11: Statistische Angaben zu kalten Betriebskosten je Quadratmeter  

Wohnfläche Anzahl1) 
Zahl der 

Ausreißer2) 

Minimaler 

Wert3) 

Maximaler 

Wert3) 
Mittelwert4) 

25 bis 48 m² 13.014 643 1,04 € 2,95 € 1,67 € 

über 48 bis 60 m² 11.442 524 0,98 € 2,37 € 1,54 € 

über 60 bis 75 m² 10.333 489 0,98 € 2,64 € 1,55 € 

über 75 m² 3.461 166 0,97 € 2,38 € 1,53 € 

Gesamtwerte5) 38.250 1.822 0,99 € 2,69 € 1,59 € 

1) bis einschließlich 01.01.2025 abgeschlossene Mietverträge, die in die Berechnung einbezogen wurden 

2) Anzahl der Datensätze, die jeweils als untere und obere Extremwerte abgeschnitten wurden 

3) minimale bzw. maximale Werte der Betriebskosten je Quadratmeter innerhalb des 95-%-Bereiches 

4) Mittelwert der Betriebskosten je Quadratmeter innerhalb des 95-%-Bereiches 

5) Berechnung über alle berücksichtigten kalten Betriebskosten 

 

6 Ermittlung der angemessenen Bruttokaltmiete 
 

Die angemessenen Aufwendungen der Kos-

ten für die Unterkunft sind nach der Produkt-

theorie festzulegen. Leistungsberechtigte 

können nach der Produkttheorie wählen, ob 

sie zugunsten eines höheren Wohnungsstan-

dards eine kleinere Wohnfläche in Kauf neh-

men, soweit das Produkt (Gesamtmiete) an-

gemessen ist  

(BSG; B 7 b AS 10/06 R vom 07.11.2006). 

 

Produkt = angemessene Wohnfläche *(Nettokaltmiete/m² + kalte Betriebskosten/m²) 
 

Zur Berechnung der maximal je Bedarfsge-

meinschaft zulässigen Bruttokaltmiete 

wurde zunächst für jede Haushaltsgröße 

bzw. jeden zugehörigen Wohnflächenbereich 

zur endgültigen angemessenen Nettokalt-

miete der Mittelwert der angemessenen kal-

ten Betriebskosten addiert und daraus an-

schließend das Produkt mit der Wohnfläche 

gebildet. Entsprechend der ermittelten 

Werte (Pkt. 4.2.3 und 5) ergeben sich für die 

Landeshauptstadt Erfurt folgende Richt-

werte der angemessen Bruttokaltmiete ent-

sprechend der Größen der Bedarfsgemein-

schaften:  

 

 
Tabelle 12: Angemessene Bruttokaltmiete/Monat 

 
Angemessene 

Grundmiete 

Angemessene 

Betriebskosten 

Maximale  

Bruttokaltmiete 

1 6,30 €/m² 1,67 €/m² 382,56 € 

2 6,00 €/m² 1,54 €/m² 452,40 € 

3 5,80 €/m² 1,55 €/m² 551,25 € 

4 5,52 €/m² 1,53 €/m² 634,50 € 
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7 Richtwert für angemessene Heizkosten 

Der Grenzwert der angemessenen Heizkosten 

ist nach dem BSG für den Regelfall einer mit 

Öl, Erdgas oder Fernwärme beheizten Woh-

nung über einen Kommunalen Heizspiegel 

herzuleiten. Soweit dieser für das Gebiet des 

jeweiligen Trägers fehlt, ist der "Bundes-

weite Heizspiegel" heranzuziehen (BSG, Ur-

teil vom 02.07.2009, B 14 AS 36/08 R). 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt leitet den Richt-

wert für angemessene Heizkosten über einen 

Kommunalen Heizspiegel her.  

 

Die Werte des lokalen Erfurter Heizspiegels 

wurden über den Energieträger, die Wohnflä-

che des Gebäudes sowie die Art der Warm-

wasseraufbereitung ermittelt. "Sodann wird 

aus der Tabelle für die Heizkosten der Wert 

für zu hohe Heizkosten pro Quadratmeter 

und Jahr für den jeweiligen Energieträger 

und die jeweilige Wohnfläche abgelesen. Der 

sich ergebende Wert ist auf den Monat umzu-

rechnen und mit der angemessenen Wohnflä-

che zu multiplizieren" (Rz 158 ff zu § 22 in 

Hohm – Gemeinschaftskommentar zum 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch). Entspre-

chend der Urteile des BSG (B 14 AS 60/12 R 

vom 12.06.2013 sowie B 14 AS 36/08 R vom 

02.07.2009) indizieren die Werte des bun-

desweiten oder kommunalen Heizspiegels 

die Unangemessenheit der Heizkosten im 

konkreten Fall, wenn das markierte Quantil 

(90 %) überschritten wird. 

 

Die Auswertung erfolgte über 22.589 tat-

sächliche Heizkostenabrechnungen (Energie-

träger: Fernwärme, Gas) des Jahres 2023. 

 

Entsprechend der Gebäudegrößen ergeben 

sich folgende Richtwerte der Angemessen-

heit: 

 
Tabelle 13: Darstellung der angemessenen Heizkosten  

 

 Gebäude: Plattenbau, Fernwärme, Warmwasserbereitstellung inklusiv 

Wohnfläche im Ge-

bäude 

Verbrauch in kWh je m² und Jahr 

erhöht 

<500 m² < 134 

500 bis <1.000 m² < 114 

1.000 und mehr m² < 115 

 

Wohnfläche im Ge-

bäude 

Verbrauch in € je m² und Jahr 

erhöht 

<500 m² < 30,48 

500 bis <1.000 m² < 28,40 

1.000 und mehr m² < 32,75 

 

 

Gebäude: sonstige, Gas, Warmwasserbereitstellung inklusiv 

Wohnfläche im 

Gebäude 

Verbrauch in kWh je m² und Jahr 

erhöht 

< 500 m²  < 150 

 

Wohnfläche im 

Gebäude 

Kosten in € je m² und Jahr 

erhöht 

< 500 m²  < 33,91 
(zur Vereinfachung wird nur der rechte Wert der Spalte "erhöht") dargestellt) 
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8 Fortschreibung 
 

Aufgrund der Dynamik der Wohnungsmärkte, 

der sich ändernden Zahl und Struktur der Be-

darfsgemeinschaften und der mit ihnen kon-

kurrierenden Nachfragerhaushalte müssen 

die Angemessenheitsgrenzen einer ständi-

gen Kontrolle unterzogen werden. 

 

Entsprechend den Hinweisen des vormaligen 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung zur "Bestimmung der an-

gemessenen Aufwendungen der Unterkunft 

im Rahmen kommunaler Satzungen" (Berlin, 

Januar 2013) wird die Landeshauptstadt Er-

furt die Angemessenheitsgrenzen der Kosten 

für Unterkunft alle zwei Jahre über eine In-

dexanpassung und alle vier Jahre über eine 

Neuerhebung aktualisieren. 

 

Die Kosten für Heizung werden aufgrund der 

erhöhten Dynamik des Marktes jedes Jahr 

überprüft und bei Bedarf über eine Indexfort-

schreibung und im vierten Jahr ebenfalls über 

eine Neuerhebung der Werte angepasst. 

 

Sollten sich zwischenzeitlich die Zahl und/o-

der Struktur der Bedarfsgemeinschaften und 

der weiteren Nachfragerhaushalte spürbar 

verändern, ist das angemessene Marktseg-

ment neu zu bestimmen.    
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9 Fachbegriffe 
 
Der arithmetische Mittelwert ist der Wert, der sich aus der Summe aller Werte dividiert durch die 

Anzahl der Werte ergibt. 

 

Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum 

oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, 

der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. (§ 1 Abs. 1 

Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung - BetrKV) 

 

Die Bruttokaltmiete definiert die Miete einschließlich sämtlicher Betriebskosten. Ausgenommen 

davon sind nur die Heiz- und Warmwasserkosten. 

 

Bruttowarmmiete ergibt sich aus Bruttokaltmiete plus Heizkosten. 

 

Heizkosten sind die Kosten  

- des Betriebs zentraler Heizungsanlagen und zentraler Warmwasserversorgungsanlagen, 

- der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, auch aus Anlagen nach 

Nummer 1, (Wärmelieferung, Warmwasserlieferung) (§ 1 Abs. 1 Verordnung über die verbrauchs-

abhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten, Verordnung über Heizkostenabrech-

nung - HeizkostenV)  

 

Der Median oder Zentralwert ist ein Mittelwert für Verteilungen in der Statistik. Er teilt die Fälle 

in der Hälfte, wenn sie der Größe nach sortiert sind. 

 

Nettokaltmiete im Mietrecht ist eine vertragliche Vereinbarung, wonach das eigentliche Entgelt 

für die Gebrauchsüberlassung gesondert ausgewiesen und von den Betriebskosten, die als Pau-

schale oder Vorauszahlung erhoben werden, getrennt wird. 

 

Das Perzentil P (1 ≤ P ≤ 99) einer Verteilungsfunktion ist der Wert, für den P% aller anderen Werte 

gleich sind oder darunter fallen und (100-P)% aller Werte gleich sind oder darüber fallen. 

 

Die Validität gibt die Eignung eines Messverfahrens oder einer Frage bezüglich ihrer Zielsetzung 

an. Eine Messung ist valide, wenn die erhobenen Werte geeignete Kennzahlen für die zu untersu-

chende Fragestellung liefern.  
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10 Abkürzungsverzeichnis 

a. D.: außer Dienst 

AsylbLG: Asylbewerberleistungsgesetz 

BA: Bundesagentur für Arbeit 

BetrKV: Betriebskostenverordnung 

BG: Bedarfsgemeinschaft 

BSG: Bundessozialgericht 

BStatG: Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) 

g.E.: gemeinsame Einrichtung 

ha: Hektar 

HG: Haushaltsgemeinschaft 

HHGen: Haushaltsgenerieruung 

inkl.: inklusive 

i. S. d.: im Sinne des  

MFH: Mehrfamilienhaus 

o. a.: oben angeführt  

o. ä.: oder ähnlich  

Pkt: Punkt 

m²: Quadratmeter 

RA: Rechtsanwalt 

SG: Sozialgericht 

SGB: Sozialgesetzbuch  

Thür LSG: Thüringer Landessozialgericht 

ThürStatG: Thüringer Statistikgesetz 

ThürStAnz: Thüringer Staatsanzeiger 

u. m.: und mehr 

vgl.: vergleiche 

WE: Wohneinheit(en) 

WHE: Wohnungs- und Haushaltserhebung der Stadtverwaltung Erfurt 

WoFG: Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz) 

WoGG: Wohngeldgesetz 

z. B.: zum Beispiel 
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beziehende ohne Auszubildende; Bundesagentur für Arbeit, Statistik    

    

 

www.de.wikipedia.org 

  



27 Schlüssiges Konzept 2025 

 

12 Anlagen 
 

Anlage 1: Gebietsbeschreibung der Siedlungsstruktur  

 

 
Die Stadtteile von Erfurt sind in drei Siedlungsstrukturtypen zusammengefasst  

(Stadtteilnummern in den Klammern): 

städtisch Stadtteile, die städtisch geprägt sind und nicht den Strukturen Plattenbau oder dörflich 

zuzuordnen sind: 
   

Altstadt (01) Andreasvorstadt (04) Hohenwinden (09) 

Löbervorstadt (02) Johannesvorstadt (07) Daberstedt (11) 

Brühlervorstadt (03) Krämpfervorstadt (08) Ilversgehofen (24) 

    

Plattenbau Stadtteile mit Gebäuden, die vorwiegend in industrieller Bauweise errichtet sind: 
   

Berliner Platz (05) Melchendorf (13) Moskauer Platz (23) 

Rieth (06) Wiesenhügel (14) Johannesplatz (25) 

Roter Berg (10) Herrenberg (15)  

    

dörflich Stadtteile mit vorrangig dörflichen Siedlungsmerkmalen: 
   

Dittelstedt (12) Vieselbach (30) Kühnhausen (42) 

Hochheim (16) Linderbach (31) Hochstedt (43) 

Bischleben-Stedten (17) Büßleben (32) Töttelstädt (44) 

Möbisburg-Rhoda (18) Niedernissa (33) Sulzer Siedlung (45) 

Schmira (19) Windischholzhausen (34) Urbich (46) 

Bindersleben (20) Egstedt (35) Gottstedt (47) 

Marbach (21) Waltersleben (36) Azmannsdorf (48) 

Gispersleben (22) Molsdorf (37) Rohda (Haarberg) (49) 

Mittelhausen (26) Ermstedt (38) Salomonsborn (50) 

Stotternheim (27) Frienstedt (39) Schaderode (51) 

Schwerborn (28) Alach (40) Töttleben (52) 

Kerspleben (29) Tiefthal (41) Wallichen (53) 

städtisch 

Plattenbau 

dörflich 
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Anlage 2: Anteil der von SGB II betroffenen Bedarfsgemeinschaften an den Gesamthaushalten  

im Stadtteil 2024 

 

Stadtteil bzw. BA-Gebiet Anteil der SGBII-HH 

Altstadt 10,5 

Löbervorstadt 3,2 

Brühlervorstadt 2,1 

Andreasvorstadt 4,9 

Berliner Platz 21,4 

Rieth 26,1 

Johannesvorstadt 11,8 

Krämpfervorstadt 5,9 

Hohenwinden 1,3 

Roter Berg 21,6 

Daberstedt 3,1 

Melchendorf 11,1 

Wiesenhügel 17,2 

Herrenberg 14,8 

Hochheim 1,6 

Möbisburg-Rhoda 3,1 

Bindersleben  2,7 

Marbach 0,7 

Gispersleben 4,3 

Moskauer Platz 13,8 

Ilversgehofen 12,9 

Johannesplatz 18,6 

Mittelhausen 0,7 

Stotternheim 3,4 

Büßleben 0,9 

Windischholzhausen 1,3 

Tiefthal * 

Kühnhausen 2,9 

Salomonsborn * 

Dittelstedt, Urbich 2,1 

Bischleben-Stedten, Schmira 2,8 

Schwerborn, Sulzer Siedlung 0,8 

Kerspleben, Töttleben 0,6 

Vieselbach, Wallichen  2,9 

Linderbach, Hochstedt, Azmannsdorf  0,9 

Niedernissa, Rohda (Haarberg) 1,4 

Egstedt, Waltersleben, Molsdorf 0,8 

Ermstedt, Frienstedt, Gottstedt 2,3 

Alach, Töttelstädt, Schaderode 1,1 
  

Gesamtstadt 8,4 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

Stand: 31.12.2024 
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